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1.  

Parteisponsoring

Parteisponsoring ist eine Form der Finanzmittelbeschaffung für politische Parteien. Alle im Bundestag 
vertretenen Parteien lassen sich von Unternehmen und Verbänden mit Geldleistungen sponsern. Als 
Gegenleistung erhalten die Sponsoren in der Regel die Möglichkeit zu einer Werbepräsentation, zuweilen 
auch persönliche Kontakte zu Entscheidungsträgern.

Einnahmen aus Sponsoring

Parteisponsoring ist hochgradig intransparent. In den Rechenschaftsberichten der Parteien werden Einkünfte 
durch Sponsoring nur als namenlose Gesamtsumme unter dem Posten „Einnahmen aus Veranstaltungen, 
Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit“ 
aufgeführt. Für den Zeitraum 2009-2012 geben die damals im Bundestag vertretenen Parteien diesbezüglich 

folgende Einnahmen an (in Klammern der Anteil an den Gesamteinnahmen der Parteien).[1]

↑ Vgl. , http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/085/1708550.pdf http://dip21.bundestag.de/dip21/btd
 und , abgerufen am /18/004/1800400.pdf http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800401.pdf

18.04.2014, 19:00 Uhr.
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